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1 Ausgangslage 

1.1 Projektauslöser 

Im Rahmen der Überarbeitung des Agglomerationsprogramm Wil 2. Generation wurden viele 
Umfahrungsstrassen aus dem kantonalen Richtplan gestrichen. So auch der damalige Eintrag für 
eine Umfahrung von Eschlikon. Die Gründe für die damalige Streichung sind bis heute nicht genau 
bekannt. Aus diesem Grund haben sich das Tiefbauamt des Kantons Thurgau und die Gemeinde 
Eschlikon auf einen Prozess geeinigt, mit dessen Hilfe Klarheit geschaffen werden soll, ob eine 
Umfahrungsstrasse notwendig ist und falls ja, welche Linienführung das besten Kosten-Nutzen-
verhältnis aufweist. 

Vorgelagert zu dieser Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) wurde eine Verkehrsstudie ausgelöst, 
um das Potenzial für eine Umfahrungsstrasse zu ermitteln. Die Studie SNZ [1] kommt zum Schluss, 
dass durch den Neubau einer Entlastungsstrasse und entsprechenden flankierenden Massnahmen 
eine massgebende Verkehrsverlagerung erreicht werden kann. Gestützt auf den gewonnenen Er-
kenntnissen wurde entschieden, dass eine ZMB für eine Entlastungsstrasse im Raum Eschlikon 
erstellt werden soll.  

1.2 Projektziele 

In einer 1. Stufe soll die Notwendigkeit einer Entlastungsstrasse vertieft überprüft und kritisch 
hinterfragt werden. Dabei ist insbesondere zu klären, ob eine Entlastungsstrasse einen 
massgeblichen Beitrag zur Zielerreichung der Entwicklungsstrategien des Kantons Thurgau und 
der Gemeinde Eschlikon leistet. Damit wird ein gemeinsames Verständis der Notwendigkeit 
geschaffen. 

Falls die Notwendigkeit der Entlastungsstrasse gegeben ist, solll in einer 2. Stufe (nicht Teil diese 
Berichts) die Machbarkeit geprüft und die Kosten bzw. der Nutzen von verschiedenen 
Linienführungen gegenübergestellt werden. Gestützt darauf soll eine Bestvariante definiert 
werden. 

Diese beiden Stufen bilden die Grundlage für einen Antrag zur Aufnahme der Entlastungsstrasse 
in den kantonelen Richtplan. 

1.3 Vorgehen 1. Stufe 

Zur Beurteilung der Notwendigkeit in der ersten Stufe wurde zuerst die Bewertungsmethode de-
finiert: Die Planungsinstrumente wurden hinsichtlich ihrer Entwicklungsziele für die Region und 
die Gemeinden im Raum Eschlikon analysiert. Daraus leiten sich die zu bewertenden Entwick-
lungsziele ab. Bewertet wurde, ob die unterschiedlichen Szenarien im Jahr 2040 (ohne oder mit 
Entlastungsstrasse) einen positiven Beitrag zur Erreichung diese Entwicklungsziele beitragen.  

Die Bewertung wurde interpretiert und es wurde eine Empfehlung zur Notwendigkeit der Entlas-
tungsstrasse abgeleitet.  
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1.4 Projektorganisation 

Neben dem Projektteam, welches aus dem Auftraggeber, der Bauherrenunterstützung und den 
Projektleitenden auf Seiten des Bearbeitungsteams bestand, wurden Vertreter der Kantonalen 
Verwaltung sowie Vertreter der Nachbargemeinden in den Prozess aktiv eingebunden. Damit 
konnten sowohl fachliche wie auch politische Aspekte in den Entscheidungsfindungsprozess ein-
fliessen. Zudem wurde damit eine breit abgestützte Akzeptanz der erarbeiteten Ergebnisse ge-
schaffen.  

Auftraggeber  
Kanton Thurgau Raffaele Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr 
Gemeinde Eschlikon Bernhard Braun, Gemeindepräsident 
 Wolfang Bosshart, Leiter Bau und Umwelt 
  
Bauherrenunterstützung  
Dünnenberger Projektentwicklung Urs Dünnenberger, Projektkoordination 
  
Bearbeitungsteam  
B+S Ingenieure und Planer AG Tobias Etter, Raum- und Verkehrsplaner (PL ZMB) 
 Sandro Flückiger, Verkehrsingenieur 
 Katja Grässli, Verkehrsingenieurin 
 Berhard Kinder. Experte Akustik 
Ecoplan Heini Sommer, Volks- und Betriebswirtschaft  

(PL Stv. ZMB) 
 Matthias Amacher, Geschäftsfeldleiter Raumentwick-

lung und verkehrswissenschaftliche Grundlagen 
CSD Ingenieure AG Alfred Zaugg, Experte Geologie 
  
Vertreter Kanton Thurgau  
Amt für Raumentwicklung Stefan Schönenberger 
Amt für Umwelt Reto Baumann, Deponien, Rohstoffabbau, 

Bodenschutz 
Amt für Umwelt Matthias Müller, Gewässerraum/Planungen 
  
Vertreter Gemeinden  
Eschlikon Alexander Sigg 
 Werner Ziegler 
 Alexander Kredt 
Fischingen Renè Bosshart, Gemeindepräsident 
Bichelsee-Balterswil Christoph Zarth, Gemeindepräsident 
Sirnach Kurt Baumann, Gemeindepräsident 
 Jürg Messmer, Breichsleiter Tiefbau, Verkehr, 

Entsorgung 
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1.5 Projektperimter / Projektabgrenzung 

1.5.1 Bearbeitungsperimeter  

Der Bearbeitungsperimeter beschränkt sich auf die Gemeinde Eschlikon. Für die 1. Stufe zur Prü-
fung der Notwendigkeit wurde ein Korridor für eine mögliche Entlastungsstrasse zugrunde gelegt, 
ohne jedoch eine detaillierte Prüfung alternativer Linienführungen vorzunehmen. Diese Auslege-
ordnung möglicher alternativer Linienführungen ist Gegenstand der 2. Stufe, sofern in der 1. Stufe 
die Notwendigkeit einer Entlastungsstrasse bestätigt wird. 

1.5.2 Räumlicher Betrachtungsperimeter 

Der räumliche Betrachtungsperimeter umfasst die Gemeinde Eschlikon und die umliegenden Ge-
meinden Aadorf, Münchwilen, Sirnach, Balterswil und Fischingen.  

 

Abbildung 1 Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter [2] 
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1.5.3 Planungshorizont  

Gestützt auf die Planungshorizonte der übergeordneten Planungen (insbesondere Agglomerati-
onsprogramm), wurde für die Ermittlung der Notwendigkeit der Entlastungsstrasse der Planungs-
horizont 2040 festgesetzt. 

Während der Projektbearbeitung wurde der Schlussbericht "Schweizerische Verkehrsperspektiven 
2050" [3] vom Bund veröffentlich. Insgesamt werden vier Szenarien beschreiben. Das Szenario 
"Basis", welches sich an den Handlungsgrundsätzen von "Mobilität und Raum 2050" und dem 
Programmteil Sachplan Verkehr orientiert, prognostiziert eine weitere Zunahme der Verkehrslei-
tung (Personenkilometer) von rund 11 % gegenüber dem Referenzjahr 2017. Das prognostizierte 
Verkehrswachstum ist jedoch geringer als das Wachstum der Bevölkerung (plus 21 %). Der Anteil, 
der mit Autos zurückgelegt wird, bleibt nach wie vor bedeutend, reduziert sich aber von 73 auf 68 
%. Da die Verkehrsleistung (Personenkilometer) jedoch nur eines unter vielen Kriterien ist und für 
die anderen Themen keine Prognosen und Zielzustände für das Jahr 2050 vorliegen wurde ent-
schieden, den Planungshorizont für die 1. Stufe nicht anzupassen.  

  



 

1. Stufe – Beurteilung Notwendigkeit 

 

10 / 71 

1.6 Grundlagen- und Quellenverzeichnis 

Für die Projektbearbeitung wurden folgende Grundlagen und Quellen verwendet:  

 

[1]  SNZ Ingenieure und Planer AG, «Entlastungsmassnahmen Raum Eschlikon, 
Verkehrsmengengerüst / Potenzialabschätzung,» 2020. 

[2]  Tiefbauamt Kanton Thurgau, «Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Entlastungsstrasse 
Raum Eschlikon - Ausschreibung,» 2021. 

[3]  Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, «Schweizerische 
Verkehrsperspektiven 2050: Schlussbericht,» 2021. 

[4]  Kantonales Tiefbauamt, «Richtplan,» 2017 / Revision Mai 2021. 

[5]  Kantonales Tiefbauamt, «Gesamtverkehrskonzept Thurgau,» 2021. 

[6]  Regio Wil, «Agglomerationsprogramm Wil, 4. Generation,» 2021. 

[7]  Bundesamt für Statistik, «Statistischer Atlas der Schweiz,» 2021. [Online]. [Zugriff am 2021]. 

[8]  SKK Landschaftsarchitekten, «Zukunftsbild Landschaft,» 2015. 

[9]  SKK Landschaftsarchitekten, «Zukunftsbild Landschaft: Beilage 3 - Landschaftseinheiten,» 
2015. 

[10] Gemeinde Eschlikon, «Entwicklungsstrategie Gemeinde Eschlikon,» 2019. 

[11] Gemeinde Eschlikon, «Ortsplnaung, kommunaler Richtplan,» 2019. 

[12] G. Sirnach, «Masterplan Gemeinde Sirnach». 

[13] Amt für Geoinformation TG, «ThurGIS,» 2021. [Online]. Available: 
https://map.geo.tg.ch/apps/mf-geoadmin3/?lang=de&topic=ech. [Zugriff am 2021]. 

[14] Bundesamt für Statistik, «Pendlermobilität,» 2021. [Online]. Available: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-
verkehr/personenverkehr/pendlermobilitaet.html. [Zugriff am 2021]. 

[15] Dienststelle für Statistik Thurgau, «Arbeit und Erwerb,» 2021. [Online]. Available: 
https://statistik.tg.ch/themen-und-daten/wirtschaft-und-arbeit/arbeit-und-
erwerb/beschaeftigte.html/6019. [Zugriff am 2021]. 

[16] Kantonales Tiefbauamt, «Langsamverkehrskonzept Thurgau,» 2017. 

[17] Stiftung SchweizMobil, «SchweizMobil,» 2021. [Online]. Available: 
https://www.schweizmobil.ch/de/sommer.html. [Zugriff am 24 11 2021]. 

[18] Mediasuite, «Basisdokument Word,» Zürich, 2019. 
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2 Bewertung der "Notwendigkeit" 

2.1 Methodik 

Die Beurteilung der Notwendigkeit erfolgt in zwei Teilschritten: 

� Im ersten Teilschritt werden die Vor- und Nachteile der Zustände 2040 mit und ohne Entlas-
tungsstrasse hergeleitet und beurteilt. 

� Im zweiten Teilschritt wird daraus die Notwendigkeit der Entlastungsstrasse abgeleitet.  

2.1.1 Teilschritt 1: Vor- und Nachteile  

Im ersten Teilschritt werden die Vor- und Nachteile der Entlastungsstrasse hergeleitet. Dies er-
folgt über die Beurteilung des Beitrags einer Entlastungsstrasse zur Erreichung der Entwicklungs-
ziele der Gemeinde Eschlikon, der Agglomeration Wil und des Kantons Thurgau.1 Die Entwick-
lungsziele widerspiegeln auch die Bestrebungen der Gemeinwesen, ihre Standortgunst zu 
verbessern. Dabei gilt es zu beachten, dass die Standortgunst zwar von der Verkehrserschliessung 
abhängt, aber die Anbindung ans Strassen- und Schienennetz nur einer unter vielen Standortfak-
toren ist (vgl. hierzu Anhang A). Um sämtliche relevanten Aspekte erfassen zu können, werden die 
Entwicklungsziele deshalb breit erfasst und beschränken sich nicht nur auf verkehrliche Zielset-
zungen. Damit wird sichergestellt, dass die Notwendigkeit einer Entlastungsstrasse im Gesamt-
kontext einer möglichen Verbesserung (oder drohenden Verschlechterung) der Standortgunst be-
urteilt wird und nicht ausschliesslich auf die verkehrlichen Aspekte fokussiert.  

Ausgangspunkt für die Beurteilung jedes Entwicklungsziels ist der Zustand im Jahr 2019 (Refe-
renzzustand 2019). Darauf aufbauend wird gezeigt, wie sich die Situation bis 2040 mit und ohne 
Bau einer Entlastungsstrasse entwickelt. Im Detail sind die Zustände wie folgt definiert:2  

� Der Referenzzustand 2019 (2019 RZ) bildet den Ist-Zustand ab. Er berücksichtigt das beste-
hende Strassennetz (inkl. Spange Hofen) und die Verkehrsmengen im Jahr 2019 gemäss der 
Studie von SNZ [1].  

� Im Zustand 2040 ohne Entlastungsstrasse (2040 ohne ELS) verbleiben die Hauptverkehrsin-
frastruktur sowie die Verkehrsströme in Eschlikon gemäss dem Referenzzustand. Kleinräu-
mige bzw. lokale Anpassungen wie z.B. die Umsetzung des BGK Ortsdurchfahrt Eschlikon, o-
der Anpassungen am Velo- und Fussnetz werden bis 2040 umgesetzt. Es wird von einer 
Verkehrszunahme von 1.0% pro Jahr ausgegangen.  

� Der Zustand 2040 mit Entlastungsstrasse (2040 mit ELS) enthält die gleichen kleinräumigen 
und lokalen Anpassungen wie im Zustand 2040 ohne ELS (z.B. BGK Ortsdurchfahrt Eschli-
kon). Es wird ebenfalls mit einer Verkehrszunahme von 1.0% pro Jahr gerechnet. Die Ver-
kehrsströme werden aber aufgrund der Realisierung der neuen Hauptverkehrsinfrastruktur 
«Entlastungsstrasse» angepasst. Für die Beurteilung braucht es dabei eine räumlich konkrete 
Vorstellung der Linienführung und der davon betroffenen Räume; eine «abstrakte» Entlas-
tungsstrasse reicht nicht aus. Als Grundlage für die Bewertung des Zustands mit Entlas-
tungsstrasse wird die Variante A2 gemäss Bericht von SNZ [1] verwendet. Natürlich sind 
auch andere Linienführungen möglich. Diese sind jedoch Gegenstand einer allfälligen 2. 
Stufe.  

                                                      
1  Die Entwicklungsziele von anderen (Nachbar-) Gemeinden werden hingegen nicht explizit betrachtet, weil 

die Entlastungsstrasse vor allem lokale Verkehrsströme umlagert und kaum Mehr- oder Minderverkehr in 
den Nachbargemeinden verursacht.  

2  Im Kapitel «Bewertungsgrundlagen» werden die fachlichen Inputs für die beiden Zustände aufbereitet. 
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Die folgende Tabelle zeigt die zur Beurteilung verwendeten Entwicklungsziele. In welcher Quelle 
die jeweiligen Ziele definiert sind, kann in der Spalte «Quelle» nachvollzogen werden. Die Ent-
wicklungsziele sind entlang der farblich hinterlegten NISTRA-Oberziele gegliedert. 

Entwicklungsziele  
geordnet nach NISTRA-Oberzielen 

Quelle 
(Abkürzungen: 
siehe unten) 

Verkehrsqualität  Die Qualität der Verkehrssysteme soll verbessert werden und der Nutzen  
für Betreiber und Verkehrsteilnehmende soll maximiert werden. 

Reduktion des Durchgangsverkehrs [DTV] RPE  

Verbesserung Erreichbarkeit MIV (Reisezeit) RPE / GVK 

Sicherstellen der Verkehrsqualität im MIV [ASP, MSP]  KRP / AP  

Verbesserung Erreichbarkeit ÖV (Reisezeit) RPE / GVK 

Sicherstellen der Zuverlässigkeit im ÖV  KRP / AP  

Ausbau der ÖV-Haltestellen ESE 

Ausbau der Velowege ESE 

Reduktion MIV-Anteil am Modal-Split (regional) AP 

Sicherheit Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden ist zu gewährleisten. 
 

Erhöhung der Sicherheit Fuss- und Veloverkehr (subjektiv) ESE 

Reduktion Unfallhäufigkeit und Unfallschwere (objektiv) AP 

Aufwertung der Schulwege ESE 

Siedlungsentwicklung Die Verkehrsinfrastruktur soll eine nachhaltige Raumplanung und Siedlungsentwick-
lung ermöglichen, und sie soll sich städtebaulich gut einpassen. 

Umsetzen der angestrebten Innenentwicklung mit Fokus Wohnentwicklung (siehe ge-
bietsspezifische Ziele der Gemeinde in Tabelle 2) 

ESE  

Umsetzen der angestrebten Innenentwicklung mit Fokus Arbeitsplatzentwicklung (siehe 
gebietsspezifische Ziele der Gemeinde in Tabelle 2 

ESE 

Aufwertung der Freiräume innerorts  ESE 

Erhaltung attraktiver Naherholungsgebiete  GVK / AP 

Umwelt Umweltbelastungen sollen möglichst vermieden bzw. reduziert werden. 
 

Schutz (der Verkehrsteilnehmenden) vor Naturgefahren  

Erhalten der Landwirtschaftsflächen / Fruchtfolgeflächen KRP 

Reduktion Verkehrslärm GVK 

Erhalten der Vernetzungskorridore / Ökologie KRP / AP  

Erhaltung der Schutzzonen (z.B. Grundwasser, Wasser) KRP 

Quellen: KRP = Kantonaler Richtplan, ESE = Entwicklungsstrategie Gemeinde Eschlikon, AP = Ag-

glomerationsprogramm Wil Regio der 4. Generation, RPE = Kommunaler Richtplan Ge-

meinde Eschlikon, GVK = Gesamtverkehrskonzept Kanton Thurgau 

Tabelle 1 Entwicklungsziele auf kommunaler, regionaler und kantonaler Ebene und ihre Einordnung 

in die Oberziele gemäss NISTRA 

Den beiden NISTRA-Oberzielen «Direkte Kosten» sowie «Realisierung und Kohärenz» wurden 
keine Entwicklungsziele zugeordnet. Eine «optimale» Realisierung bezieht sich auf ein konkretes, 
bestehendes Projekt bzw. auf den Planungsprozess einer Entlastungsstrasse und eignet sich des-
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halb nicht als Bewertungsgrundlage. Die Kohärenz wird in dieser Stufe mit den kommunalen, re-
gionalen und kantonalen Entwicklungszielen als Bewertungskriterien grundsätzlich überprüft und 
ist somit eigentlicher Gegenstand der Bewertung. Die Aufnahme solcher Entwicklungsziele als Kri-
terien der «Notwendigkeit» erscheint daher nicht zielführend. Auf eine Beurteilung der direkten 

Kosten, beispielsweise von Unterhaltskosten der neuen Strasse (aus Sicht Gemeinde bzw. Kanton), 
wird im Rahmen der Notwendigkeitsbeurteilung bewusst verzichtet. Die Betrachtung der Kosten 
und die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen einer Entlastungsstrasse sind Gegenstand der 
Stufe II (ZMB). 

In der nachfolgenden Abbildung sind die erwähnten Gebiete mit spezifischen Entwicklungszielen 
geographisch lokalisiert.  

 

Abbildung 2 Lage der Gebiete mit gebietsspezifischen Entwicklungszielen, B+S AG 

Die folgende Tabelle zeigt die gebietsspezifischen Entwicklungsziele der Gemeinde Eschlikon (vgl. 
in obiger Tabelle das Entwicklungsziel «Umsetzen der angestrebten Innenentwicklung und Ver-
besserung»). Die Gebiete wurden je nach Fokus der angestrebten Entwicklung in Wohnen und 
Arbeiten eingeteilt. Mischnutzungen wurden der jeweiligen Hauptnutzung zugeteilt. 

Gebietsspezifische Entwicklungsziele Fokus 

Aufwertung und Entwicklung Bahnhofstrasse (Wohn-/ Arbeitsgebiet) Wohnen 

Erneuerung Quartierzentren Wallenwil (Wohn-/ Zentrumsgebiet) Wohnen 

Entwicklung Gebiet «Risperg» (Wohngebiet) Wohnen 

Umsetzung Gestaltungsplan Lindenacker Süd (Wohngebiet) Wohnen 

Erneuerung Quartierzentren Blumenau (Wohn-/ Arbeitsgebiet) Wohnen 

Transformation Bahnhofsumfeld mit Mobilitätsdrehscheibe  
(Zentrumsgebiet) 

Arbeiten 

Aufwertung Dorfkern Oberdorf (Zentrumsgebiet) Arbeiten 

Transformation Gebiet Regi – Mitteldorf (Zentrumsgebiet) Arbeiten 
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Entwicklung Untere Mettlen / Ried (Wohn-/ Arbeits-/ Zentrumsgebiet) Arbeiten 

Entwicklung Winkelwis (Wohn-/ Arbeitsgebiet) Arbeiten 

Verdichtung Arbeitsplatzgebiet Ried (Arbeitsgebiet) Arbeiten 

Entwicklung Winterthurerstrasse (Wohn-/ Arbeitsgebiet) Arbeiten 

Tabelle 2 Gebietsspezifische Entwicklungsziele der Gemeinde Eschlikon  

2.1.2 Teilschritt 2: Notwendigkeit 

Im zweiten Teilschritt wird die Notwendigkeit der Entlastungsstrasse beurteilt, ausgehend von 
den Vor- und Nachteilen der Zustände 2040 ohne und mit Entlastungsstrasse.  

Hierzu unterziehen wir die Entwicklungsziele und die Zielbeiträge der Entlastungsstrasse einer 
qualitativen Gesamtbeurteilung. Die Notwendigkeit ergibt sich vereinfacht gesagt aus der Beur-
teilung des Zustands 2040 ohne ELS (Handlungsbedarf aufgrund vieler/grosser Nachteile) und 
dem positiven Beitrag der Entlastungsstrasse zur Verbesserung der Situation bzw. zur Erreichung 
der angestrebten Entwicklungsziele (Chancen aufgrund vieler/grosser Vorteile).  

2.2 Vor- und Nachteile der Entlastungsstrasse 

Die Bewertung der Vor- und Nachteile der beiden Zustände erfolgt auf einer Skala zwischen  

 (grosse / viele Nachteile),  (neutral/kein Einfluss) und  (grosse / viele Vorteile). Die 
identifizierten (grossen) Nachteile werden dabei zusätzlich auf «No-Go»’s untersucht. Bei der Be-
wertung nicht berücksichtigt wurden allfällige Verbesserungsmassnahmen an der Strasseninfra-
struktur (z. B. Einbau lärmmindernder Belag) oder flankierende Massnahmen (z. B. Einführung 
Tempo 30) 

Eine quantitative Gewichtung oder Aufsummierung der Bewertungen ist dabei nicht möglich.3 Das 
Gesamtfazit muss deshalb im zweiten Teilschritt (Notwendigkeit) qualitativ-würdigend gebildet 
werden, vor dem Hintergrund der politisch-strategischen Zielsetzungen. 

  

                                                      
3  Zur Bildung einer «Gesamtnote» wäre eine explizite Gewichtung der einzelnen Entwicklungsziele sowie 

eine Abstimmung der Notengebung zwischen den Bewertungskriterien notwendig. Die Gewichtung der 
Entwicklungsziele ist dabei meist subjektiv-individuell und kann nicht extern vorgegeben werden. Die Ab-
stimmung der Notengebung ist nur bei einer Umrechnung der Bewertungsgrundlagen in Nutzenpunkte 
oder Geldbeträge adäquat möglich. Viele Entwicklungsziele entziehen sich aber angesichts der aktuellen 
Beurteilungstiefe einer solchen Umrechnung.  
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2.2.1 Bewertungsergebnisse 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Bewertung pro Indikator, basierend auf dem Referenzzu-
stand 2019, tabellarisch dargestellt. Die Bewertung der einzelnen Indikatoren kann im Kapitel «De-
tailbewertung der Entwicklungsziele» nachvollzogen werden.  

Entwicklungsziele  
geordnet nach NISTRA-Oberzielen 

Quelle 
(Abkürzungen: 
siehe unten) 

RZ 2019 2040  

ohne 
ELS 

2040  

mit ELS 

Verkehrsqualität  Die Qualität der Verkehrssysteme soll verbessert werden und der Nutzen  
für Betreiber und Verkehrsteilnehmende soll maximiert werden. 

Reduktion des Durchgangsverkehrs [DTV] RPE     

Verbesserung Erreichbarkeit MIV (Reisezeit) RPE / GVK    

Sicherstellen der Verkehrsqualität im MIV [ASP, MSP]  KRP / AP     

Verbesserung Erreichbarkeit ÖV (Reisezeit) RPE / GVK    

Sicherstellen der Zuverlässigkeit im ÖV  KRP / AP     

Ausbau der ÖV-Haltestellen ESE    

Ausbau der Velowege ESE    

Reduktion MIV-Anteil am Modal-Split (regional) AP    

Sicherheit Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden ist zu gewährleisten. 

Erhöhung der Sicherheit Fuss- und Veloverkehr (subjektiv) ESE    

Reduktion Unfallhäufigkeit und Unfallschwere (objektiv) AP    

Aufwertung der Schulwege ESE    

Siedlungsentwicklung Die Verkehrsinfrastruktur soll eine nachhaltige Raumplanung und Siedlungsentwicklung  
ermöglichen, und sie soll sich städtebaulich gut einpassen. 

Umsetzen der angestrebten Innenentwicklung mit Fokus Woh-
nentwicklung (siehe gebietsspezifische Bewertung der Ge-
meinde in Tabelle 4) 

ESE     

Umsetzen der angestrebten Innenentwicklung mit Fokus Ar-
beitsplatzentwicklung (siehe gebietsspezifische Bewertung der 
Gemeinde in Tabelle 4) 

ESE    

Aufwertung der Freiräume innerorts  ESE    

Erhaltung attraktiver Naherholungsgebiete  GVK / AP    

Umwelt Umweltbelastungen sollen möglichst vermieden bzw. reduziert werden. 
 

Schutz (der Verkehrsteilnehmenden) vor Naturgefahren     

Erhalten der Landwirtschaftsflächen / Fruchtfolgeflächen KRP    

Reduktion Verkehrslärm GVK    

Erhalten der Vernetzungskorridore / Ökologie KRP / AP     

Erhaltung der Schutzgebiete KRP    

Tabelle 3 Bewertung der Indikatoren 
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Nachfolgend sind die Ergebnisse der Bewertung für die Entwicklungsgebiete, basierend auf dem 
Referenzzustand 2019, tabellarisch dargestellt. Die Bewertung der einzelnen Entwicklungsgebiete 
kann im Kapitel «Detailbewertung der Entwicklungsziele, Umsetzung der angestrebten Innenent-
wicklung und Verbesserung der Wohnqualität» nachvollzogen werden. Die Bewertung berück-
sichtigt die angestrebte Nutzung der jeweiligen Gebiete.  

Gebietsspezifische Entwicklungsziele 2040 

ohne ELS 

2040 

mit ELS 

Aufwertung und Entwicklung Bahnhofstrasse (Wohn-/ Arbeitsgebiet)   

Erneuerung Quartierzentren Wallenwil (Wohn-/ Zentrumsgebiet)   

Entwicklung Gebiet «Risperg» (Wohngebiet)   

Umsetzung Gestaltungsplan Lindenacker Süd (Wohngebiet)   

Erneuerung Quartierzentren Blumenau (Wohn-/ Arbeitsgebiet)   

Transformation Bahnhofsumfeld mit Mobilitätsdrehscheibe  
(Zentrumsgebiet) 

  

Aufwertung Dorfkern Oberdorf (Zentrumsgebiet)   

Transformation Gebiet Regi – Mitteldorf (Zentrumsgebiet)   

Entwicklung Untere Mettlen / Ried (Wohn-/ Arbeits-/ Zentrumsgebiet)   

Entwicklung Winkelwis (Wohn-/ Arbeitsgebiet)   

Verdichtung Arbeitsplatzgebiet Ried (Arbeitsgebiet)   

Entwicklung Winterthurerstrasse (Wohn-/ Arbeitsgebiet)   

Tabelle 4 Gebietsspezifische Bewertung, gelb hinterlegt Fokus Wohnen, blau hinterlegt Fokus Arbei-

ten 

 

2.2.2 Interpretation der Ergebnisse 

Verkehrsqualität 

Die Entlastungsstrasse (ELS) leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrsqualität. Wo hin-
gegen ohne die ELS sich die verkehrliche Situation gegenüber heute verschlechtert. Diese Aussage 
ist allerdings etwas zu relativieren, da sowohl die positiven Effekte mit ELS wie auch die teilweise 
negativen ohne ELS im Vergleich zum Referenzzustand sehr gering ausfallen. Einzige Ausnahme 
stellt der Indikator Reduktion des Durchgangsverkehrs [DTV] dar. Dank der ELS können mehrere 
Strassenabschnitte, welche gemäss kommunalem Richtplan aufgewertet werden sollen, vom MIV 
entlastet werden. Die künftigen Verkehrsbelastungen (Hochrechnung mit einem jährlichen 
Wachstum vom 1%) sind hoch angenommen. Trotz dieser konservativen Prognose überschreiten 
die Streckenabschnitte und die Knoten auch ohne Entlastungsstrasse nicht ihre Leistungsgrenze. 
Grundsätzlich werden mit der Entlastungsstrasse die Verkehrsmengen gleichmässiger im Netz 
verteilt, was verkehrlich betrachtet einen leicht positiven Effekt hat. Eine wesentliche Veränderung 
des Modal-Split zu Gunsten des Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrs, wie diese gemäss Agglo-
merationsprogramm gefordert ist, kann mit keiner der beiden Lösungen erreicht werden. Dies 
würde sowohl mit als auch ohne ESL weitere Massnahmen im Sinne von "Push and Pull"4 bedin-
gen. Eine Erhöhung des Anteils des Durchgangsverkehrs aufgrund der ELS wird nicht erwartet. 

                                                      
4 Push = Druck (Parkplatzbewirtschaftung, Reduktion Parkplatzangebot, Verkehrsmanagement / Pull = An-

reiz (Aufwertung Fuss- und Veloinfrastruktur, Ausbau und Priorisierung ÖV, Mobilitätsberatung) 
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Sicherheit 

Mit dem Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Ortsdurchfahrtstrasse Eschlikon (BGK) wird be-
reits ein grosser Beitrag zu Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Querungsstellen, 
dem Bahnhofsgebiet und dem Zentrum, geleistet. Aufgrund der Verkehrsmenge und -dichte so-
wie den vielseitigen Nutzungen des Strassenraums wird das Unfallrisiko (Eintrittswahrscheinlich-
keit) ohne ELS grösser sein als mit ELS. Davon ausgenommen ist die Situation an der Wallenwi-
lerstrasse (Velo-Schulweg, Zugang Bahnhof/Bushof): In ihrem Umfeld (Velo-Schulweg, Zugang 
Bahnhof/Bushof) muss mit der ELS aufgrund des Mehrverkehrs mit einem etwas höheren Unfall-
risiko gerechnet werden. Alternativ besteht jedoch die Möglichkeit via Unterführung Bahnhof und 
der Querung der Bahnhofstrasse auf den nordseitigen Schulweg zu gelangen, welcher abseits der 
Hauptstrassen verläuft. Insgesamt profitiert die Verkehrssicherheit - ähnlich wie bei der Verkehrs-
qualität - mehrheitlich durch eine gleichmässigere Verteilung der Verkehrsmengen.  

Siedlungsentwicklung 

Dank dem BGK können die negativen Auswirkungen des Verkehrs und des erwarteten Verkehrs-
wachstums entlang der Bahnhof- und Winterthurerstrasse teilweise abgefedert und stadträumlich 
wertvolle Abschnitte gestalterisch aufgewertet werden. Mit dem Verkehrswachstum nimmt aber 
die Lärm- und Luftbelastung entlang der Hauptachse weiter zu, wodurch die anstehenden Ent-
wicklungsprojekte in ihrer Gestaltung und Adressbildung beeinträchtigt werden können (z. B. 
durch Lärmschutzarchitektur). Durch die Entlastungsstrasse profitieren insbesondere die Innen-
entwicklungsgebiete entlang der Bahnhof-/Winterthurerstrasse von reduzierten Lärm- und Lufte-
missionen. Hingegen werden die bestehenden Wohngebiete entlang der ELS (Tösstal-/Wallenwi-
lerstrasse) entsprechend negativ belastet. Bezugnehmend auf die Entwicklungsgebiete mit Fokus 
auf die Wohnentwicklung sind beide Szenarien (ohne bzw. mit ELS) gleichwertig und neutral zu 
beurteilen, wobei die ELS Vorteile aber auch Nachteile mit sich bringt. Vor allem das geplante 
Wohngebiet Lindenacker ist besonders negativ betroffen, da die Entlastungsstrasse im Süden liegt 
und damit einen starken Einfluss auf die Wohn- und Aussenraumqualität dieser Siedlung hat. Der 
Mehrwert der besseren Anbindung durch die ELS Richtung Sirnach oder dem Autobahnanschluss 
vermag nach unserer Einschätzung die negativen Einflüsse auf das Gebiet Lindenacker aber nicht 
zu kompensieren. Die weniger lärmempfindlichen Arbeitsplatzgebiete, insbesondere das Arbeits-
platzgebiet Riet, entlang der ELS können von einer besseren Erschliessung Richtung Autobahn 
profitieren. Der im Gebiet Ried induzierte Schwerverkehr gelangt dank der ELS direkt Richtung 
Autobahn Die Aufwertung der Zentrumsgebiete wird aus unserer Sicht durch die ELS und die in 
der Folge reduzierte Verkehrsbelastung ebenfalls begünstigt. Im Gegenzug bleibt in diesen Ge-
bieten ein Teil der Laufkundschaft (Durchgangsverkehr) aus. Bezüglich der Entwicklungsgebiete 
mit Fokus auf die Arbeitsplatzentwicklung schneidet das Szenario mit ELS besser ab als ohne ELS. 
Ebenfalls stark von der ELS betroffen ist das Naherholungsgebiet im Dreieck Eschlikon – Sirnach 
– Bahnlinie, welches durch die ELS zerschnitten und mit Lärm beschallt wird. Insgesamt leistet die 
ELS bezüglich Innenentwicklung dennoch einen positiven Beitrag. Die Schwere der negativen Aus-
wirkungen auf das Naherholungsgebiet kann aktuell nicht quantifiziert werden. Gemäss Aussagen 
der Gemeinde Eschlikon ist das Naherholungsgebiet bei der Bevölkerung sehr beliebt und wird 
auch sehr geschätzt.  

Umwelt 

Aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens nimmt die Lärmbelastung auf der Bahnhof- und 
Winterthurerstrasse ohne ELS weiter zu. Bei allen anderen Indikatoren im Bereich Umwelt fällt die 
Beurteilung ohne ELS neutral aus, da diese nicht tangiert werden. Durch den Bau der ELS auf der 
"grünen Wiese" sind verschiedene Umweltaspekte teils stark beeinträchtigt. Obwohl sich die 
Lärmsituation entlang der Bahnhof- und Winterthurerstrasse dank der Entlastungsstrasse stark 
verbessert, werden die Wohngebäude entlang der Tösstal-/ Wallenwilerstrasse einer Mehrbelas-
tung ausgesetzt. Neu einer wahrnehmbaren Lärmbelastung ausgesetzt (unter dem Planungswert) 
sind die Wohngebäude am südlichen Siedlungsrand von Eschlikon, welche heute nicht von Lärm 
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betroffen sind. Im Abschnitt Sirnach verlagert sich die Lärmquelle von der Winterthurerstrasse auf 
die ELS womit neue Gebäude betroffen sind. Diese Gebäude sind mehrheitlich gegen Süden und 
somit in Richtung ELS ausgerichtet, wodurch sich die Wohn- und Aussenraumqualität dieser Ein-
familienhäuser deutlich verschlechtert (über dem Planungswert).  

vermeiden – verlagern – verträglich machen 

Als Basis für das Betriebs- und Gestaltungskonzept wurde gemeinsam mit dem kantonalen Tief-
bauamt die zukünftige verkehrspolitischen 3V-Mobilitätsstrategie Eschlikon entwickelt. Die Len-
kungsausschuss für das Gesamtprojekt „Entlastungsmassnahmen Raum Eschlikon“ hat am 
06.08.2019 den drei folgenden Mobilitäts-Grundsätzen zugestimmt: 
1. Koexistenz aller Verkehrsträger 

2. Sachdiskussion mit allen Akteuren 

3. Mobilität Vermeiden - Verlagern - Verträglich machen (3V-Strategie ) 

Mit der gesamtheitlichen 3V-Mobilitätsstrategie werden die folgenden Ziele verfolgt: 

  

Abbildung 3 Entwicklung Bevölkerung und Arbeitsplätze in Gemeinden, Modal Split, B+S AG 

Nachfolgend wird auf die Wirkung einer Umfahrungsstrasse mit Bezug zu diesem Ansatz erläutert. 

Vermeiden: Mit dem Bau der ELS profitiert auf der einen Seite der Fuss- und Velo- sowie der 
öffentliche Verkehr, auf der anderen Seite werden neue Kapazitäten für den motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) zur Verfügung gestellt. Diese könnten sogar zu einer Attraktivitätssteigerung 
beim MIV führen. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch den Bau der ELS grundsätzlich 
kein Verkehr vermieden wird. Hierfür sind andere, insbesondere regulatorische Massnahmen (z. 
B. PP-Reglement, Bauverordnung) notwendig.  

Verlagern: Durch den Bau der ELS kann hingegen eine grosse Verlagerungswirkung erreicht wer-
den und die Verkehrsmengen auf der Bahnhof- und Winterthurerstrasse nehmen deutlich ab (bis 
zu 8'000 Fz/d). Das historische Zentrum und die Strassenabschnitt rund um die heutigen und 
künftigen Einkaufsmöglichkeiten werden stark entlastet. Damit eine möglichst grosse Verlage-
rungswirkung erreicht werden kann, wird die Sperrung der Winterthurerstrasse für den MIV im 
Abschnitt Sirnach und eine Anbindung der Hörnlistrasse entscheidend sein. Aufgrund der Linien-
führung via Wallenwiler- und Tösstalstrasse gelingt es nur teilweise, den Verkehr aus dem Sied-
lungsgebiet von Eschlikon zu verlagern. Die Verlagerung führt auf der Wallenwiler- und 
Tösstalstrasse zu einer Mehrbelastung von bestehenden Wohngebieten südlich der Bahnlinie. 

Verträglich machen: Das BGK wird einen wichtigen Beitrag leisten, um das Verkehrsgeschehen auf 
der Bahnhof- und der Winterthurerstrasse verträglicher zu machen. Einer Verkehrsverlagerung 
oder eine starke Abnahme des Verkehrs wird mit dem BGK allein jedoch nicht erreicht. Aufgrund 
der hohen Verkehrsmengen entfaltet sich die Wirkung des BGK jedoch nur in bestimmten Ab-
schnitten (z. B. Zentrum, Bahnhof). Durch die ELS wird der Verkehr gleichmässiger und auf tieferem 
Niveau im Siedlungsgebiet verteilt. Für die heute stark belasteten Gebiete wird damit der Verkehr 
weiter verträglich gemacht. Gleichzeitig werden heute unbelastete Siedlungsgebiete durch die 
ELS einer Lärmbelastung ausgesetzt. Ob dadurch die Verträglichkeit noch gegeben ist, wird auch 
von der subjektiven Betroffenheit abhängen. Allenfalls sind entlang der Wallenwiler- und der 
Tösstalstrasse flankierende Massnahmen (wie z. B. lärmmindernde Beläge, Erstellen von Schutzin-
seln usw.) zu prüfen. 
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2.3 Fachliche Einschätzung zur Notwendigkeit  

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse, den vorliegenden Resultaten und der Interpretation 
kann nicht von einer absoluten Notwendigkeit für eine ELS gesprochen werden. Aus fachlicher 
Sicht liegt auch nach der Umsetzung des BGK vor allem im Bereich Lärm ein Handlungsbedarf 
entlang der Bahnhof- und Winterthurerstrasse vor, wobei die Möglichkeiten zur Lärmreduktion 
allein mit einem BGK noch nicht ausgeschöpft wurden. Die heutigen und erwarteten Verkehrs-
mengen auf der Bahnhof- und Winterthurerstrasse (bis max. 14'000 Fz/d auf der Win-
terthurerstrasse) sind hoch, aber übersteigen die Leistungsfähigkeit der Knoten und Streckenab-
schnitte nicht. Die negativen Auswirkungen bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung 
konzentrieren sich auf die Achse der heutigen Kantonsstrasse und sind historisch gewachsen. Die 
Anstösser werden sich zu einem gewissen Masse darauf eingestellt haben. Im Gegenzug sind die 
Verkehrsmengen auf den kommunalen Strassen sehr tief. Auch darauf haben sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner von Eschlikon/Sirnach eingestellt. Es stellt sich die Frage, ob der Leidens-
druck im Zentrum ausreichend gross ist, um die vor allem ausserhalb des Zentrums spürbaren 
negativen Folgen einer neuen Umfahrungsstrasse rechtfertigen zu können.  

Die Standortgunst von Eschlikon kann mit einer Umfahrungsstrasse nicht wesentlich verbessert 
werden. Eschlikon ist aufgrund der Nähe zum Autobahnanschluss in Münchwilen schon heute gut 
für den MIV erschlossen. Für Gewerbetreibende, insbesondere südlich der Bahnlinie, entsteht mit 
der ELS jedoch eine noch direktere Verbindung in Richtung Autobahnanschluss Münchwilen, 
wodurch die Erreichbarkeit dieses Raumes leicht gesteigert wird und ein Teil der LKW-Fahrten von 
der Winterthurerstrasse auf die ELS verlagert werden können. Die Entlastung des Zentrums vom 
Durchgangsverkehr bietet aber auch für das dortige Dienstleistungsgewerbe und für die Erholung 
und den Aufenthalt im Dorfkern eine Chance. Gleichzeitig zerschneidet die angenommene Lini-
enführung das ausserhalb gelegene Naherholungsgebiet von Eschlikon und Sirnach. Die Nähe 
und die Qualität von Erholungsräumen ist ebenfalls ein wichtiger Standortfaktor bei der Wahl des 
Wohnortes. Mit dem Bau der ELS besteht die Gefahr, diese Qualität von Eschlikon (und Sirnach) 
zu reduzieren.  

Für eine detaillierte Untersuchung des Nutzens und der Kosten sowie zur allfälligen Behebung 
oder Minderung der negativen Auswirkungen der ELS ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Linienführung und den bautechnischen Möglichkeiten nötig (= Schritt 2).  
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3 Bewertungsgrundlagen 

3.1 Übergeordnete Planungen 
Nachfolgend werden die verschiedenen relevanten Entwicklungsprognosen für den Raum Eschli-
kon erläutert. Die Entwicklungsprognosen basieren grösstenteils auf dem kantonalen Richtplan 
Thurgau, dem Agglomerationsprogramm Wil 4. Generation und dem Bundesamt für Statistik. 

3.1.1 Raumkonzept Thurgau 
Das Raumkonzept Thurgau unterscheidet die drei Raumtypen "Urbaner Raum", "Kompakter Sied-
lungsraum" und "Kulturlandschaft" [4]. Die Raumtypen haben unterschiedliche Funktionen in Be-
zug auf die Entwicklung des Kantons. Je nach Raumtyp unterscheidet sich zudem das Wachstum 
in den unterschiedlichen Gebieten. Die drei Raumtypen sind folgendermassen charakterisiert: 

� Urbaner Raum  
Ist geprägt durch städtische Funktionen und besteht im Wesentlichen aus Zentren und Agglo-
merationsgemeinden. Die nachhaltige Mobilität wird mit einem leistungsfähigen ÖV-System 
und gut ausgebautem LV-Netz gewährleistet. Wirkt durch Bildungseinrichtungen und Innova-
tionsstandort als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. 

� Kompakter Siedlungsraum 
Befindet sich in der Nähe von Verkehrsachsen und ist insbesondere durch den ÖV gut an die 
Zentren angeschlossen. Er ergänzt den urbanen Raum in seinen wirtschaftlichen Funktionen. 

� Kulturlandschaft 
Ist vor allem auch Landwirtschaftsraum. Sie prägt mit typischen Dörfern und Weilern das Bild 
des Kantons und verfügt über wertvolle Ortsbilder. Die Orte sind grundsätzlich auch durch den 
ÖV an die Zentren angeschlossen. Das lokale Gewerbe kann sich angemessen weiterentwi-
ckeln. 

3.1.2 Gesamtverkehrskonzept Kanton Thurgau 
Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) des Kantons Thurgau [5] definiert in seinem Zielsystem drei 
verschiedene Oberziele in drei Themenbereichen mit unterschiedlichen Unterzielen (Tabelle 5).  

 Oberziele Teilziele 

 
G

es
el

ls
ch

af
t 

Erreichbarkeit für alle Bevölkerungs-
gruppen und die Wirtschaft sicher-
stellen 

Angemessene Verkehrsqualität sicherstellen 

Räumliche Erreichbarkeit gemäss Anforderungen des 
Raumtyps nach Richtplan gewährleisten 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöhen 

 
U

m
w

el
t 

Negative Auswirkungen des Verkehrs 
auf Mensch und Umwelt reduzieren 

Ressourcenverbrauch minimieren 

Bestehende Umweltbelastungen reduzieren 

Siedlung und Verkehr aufeinander abstimmen 

 
W

ir
ts

ch
af

t 

Finanzielle Belastungen für die öffent-
liche Hand tragbar gestalten 

Finanzierung langfristig sicherstellen 

Effizienz des öffentlichen Mitteleinsatzes erhöhen 

Effiziente Ver- und Entsorgung von Unternehmen und 
Haushalten 

Tabelle 5 Zielsystem GVK Thurgau 
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Diese Ziele sollen mit drei Hauptstrategien erreicht werden. Als erstes soll die Standortgunst ge-
fördert werden, indem das Gesamtverkehrssystem den Kanton Thurgau als attraktiven Lebens-, 
Wohn- und Wirtschaftsstandort unterstützt und die Verflechtung von Zentren und Agglomerati-
onen, auch über Kantons- und Landesgrenzen hinweg, ermöglicht. Dabei sollen ressourcen- und 
klimaschonende Mobilitätsformen gefördert werden. Der zweite Punkt der Strategie ist es, die 
zunehmende Mobilität bewältigen zu können und dabei mit den Verkehrsarten Strassenverkehr, 
öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr drei gleichberechtigte Säulen des Systems zu bilden. Im 
urbanen und kompakten Siedlungsraum sollen der Anteil an Langsamverkehr und ÖV erhöht und 
Schnittstellen optimiert werden, um Mobilitätsbedürfnisse mit verschiedenen Verkehrsträgern be-
wältigen zu können. Das Strassennetz soll mit Fokus auf die Funktionsfähigkeit und Verträglichkeit 
weiterentwickelt werden. Das dritte und letzte Element ist, die Siedlung und den Verkehr zu ko-
ordinieren. Dabei soll der Verkehr die angestrebte räumliche Entwicklung unterstützen. Die Er-
schliessung soll auf die Raumtypen abgestimmt sein und dadurch eine hohe Siedlungsqualität 
und den Erhalt der Landschaft als Lebens-, Erholungs- und Landwirtschaftsraum sicherstellen. 

Daraus leiten sich folgende Planungsgrundsätze für den Richtplan ab: 

� Der Kanton und die Gemeinden sorgen für eine effiziente Verkehrsabwicklung, die sich an den 
Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung und den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung 
orientiert. Dies bedingt, dass Verkehr vermieden oder wo immer möglich auf ressourcen- und 
klimaschonende Mobilitätsformen verlagert wird. 

� Der MIV, der ÖV und der LV bilden die drei gleichwertigen Säulen des Personenverkehrs und 
sind bestmöglich zu koordinieren. 

� Die Umsteigebeziehungen zwischen den Verkehrsarten sind zu optimieren. Dazu sind ausrei-
chend Park+Ride- beziehungsweise Bike+Ride-Anlagen zur Verfügung zu stellen. 

� Der Kanton Thurgau ist verkehrstechnisch optimal mit der übrigen Schweiz und Europa zu 
vernetzen. Im Vordergrund stehen gute Verbindungen zum Wirtschaftsraum Zürich, zu St.Gal-
len, zur EUREGIO-Bodensee sowie zu den Wirtschaftsmetropolen München und Stuttgart. 

� Der ÖV- und LV-Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen ist in Bezug auf die zurückgelegten 
Wegstrecken (Modalsplit Distanz) zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind das ÖV- und 
das LV-Angebot auszubauen und flankierende Massnahmen zugunsten des ÖV und des LV zu 
realisieren. 

� Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur beziehungsweise deren Planungen sind aufeinan-
der abzustimmen. 

 
Gemäss dem GVK Thurgau wird das Verkehrsaufkommen des MIV im Jahr 2040 auf der Bahn-
hofstrasse durch Eschlikon einen DTV zwischen 9'800 Fz/d und über 12'000 Fz/d aufweisen. 
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3.1.3 Agglomerationsprogramm 

Das Agglomerationsprogramm Wil der 4. Generation [6] hat verschiedene Teilstrategien zu den 
Themen Siedlung, Landschaft, Gesamtverkehr, öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualver-
kehr und Langsamverkehr ausgearbeitet. Die relevanten Teilstrategien für dieses Projekt sind in 
Tabelle 6 zusammengefasst.  

Thema Teilstrategie 

 
Si

ed
lu

n
g

 � Aufwertung der Ortskerne konsequent vorantreiben 

� Innenentwicklung vorantreiben, Freiräume innerhalb der Siedlung sichern und gestal-
ten 

� Siedlungsausdehnung vermeiden 

La
n

d
-

sc
h

af
t � Grünräume und Grünkorridore grossräumig sichern und Lücken schliessen 

� Landschaften entsprechend ihrer Potentiale für die Naherholung zugänglich machen 

� Naturräume sichern und Biodiversität innerhalb der Siedlung fördern 

G
es

am
tv

er
ke

h
r 

� Verkehr vernetzen durch Förderung der Intermodalität (attraktive Mobilitätsdreh-
scheiben) 

� Verkehr vermeiden und reduzieren durch Abstimmung Siedlung und Verkehr 

� Verkehr verlagern durch Förderung des ÖV sowie des Langsamverkehrs 

� Verkehr ortsverträglich gestalten 

M
IV

 

� Ortsdurchfahrten siedlungsverträglich gestalten 

La
n

g
-

sa
m

ve
r-

ke
h

r � Sichere, durchgängige Veloverbindungen entlang Hauptsiedlungsachsen realisieren 

� Sichere, attraktive LV-Verbindungen 

� Aufenthaltsqualität erhöhen / Attraktive Gestaltung Ortsdurchfahrten 

Tabelle 6 Teilstrategien Agglomerationsprogramm Wil 4. Generation 
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Das Wachstum der Bevölkerung und der Arbeitsplätze in der Region um Eschlikon ist in Abbildung 
4 dargestellt. Für die Bevölkerungsentwicklung gilt das Jahr 2020 als Referenzzustand [7]. Für das 
Szenario 2040 wird ein Wachstum der Bevölkerung von 8.5% bis 18.5%, abhängig vom Raumty-
pen, angenommen [4]. Dabei wächst der urbane Raum am stärksten, die Kulturlandschaft am we-
nigsten.  

Auch die Arbeitsplätze verzeichnen ein Wachstum (Referenzzustand 2018 zum Szenario 2040). 
Gemäss dem AP Wil [6] beträgt das Wachstum der Arbeitsplätze 0.62% pro Jahr, was bis zum Jahr 
2040 einem totalen Wachstum von 14.5% entspricht. Gemäss dem Richtplan Kanton Thurgau [4] 
ist dieses Wachstum wiederum im urbanen Raum höher und in der Kulturlandschaft tiefer. 

 

Abbildung 4 Entwicklung Bevölkerung und Arbeitsplätze in Gemeinden, Modal Split, B+S AG 

Im Jahr 2015 betrug der MIV-Anteil durchschnittlich über die gesamte Schweiz ungefähr 65%. In 
der Region der Agglomeration Wil beträgt im Jahr 2015 der MIV-Anteil 70% [6]. Im Durchschnitt 
des Kantons Thurgau sogar 73% [5]. Der höhere MIV-Anteil hängt mit der Siedlungsstruktur zu-
sammen. Im Jahr 2040 soll der MIV-Anteil in der Region der Agglomeration Wil nur noch 55% 
betragen [6]. Der MIV-Anteil soll also zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Langsamver-
kehrs reduziert werden. 
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3.2 Räumliche Analyse 

Die räumliche Analyse bezieht sich ausschliesslich auf die Gemeinde Eschlikon (Bearbeitungsperi-
meter). Gemäss dem kantonalen Richtplan [4] ist Eschlikon ein kompakter Siedlungsraum. Dieser 
zeichnet sich durch die Erschliessungsqualität, insbesondere mit dem ÖV, aus und gilt dadurch als 
attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort. In Abbildung 5 ist die räumliche Entwicklung von E-
schlikon dargestellt und nachfolgend erläutert. 

 

Abbildung 5 Räumliche Entwicklung Gemeinde Eschlikon, B+S AG 

3.2.1 Landschaftseinheiten 

Im Zuge des Agglomerationsprogramm 3. Generation wurde im Projekt "Zukunftsbild Landschaft" 
[8] die Landschaft in der Region Wil und St. Gallen in 14 charakterlich unterschiedliche Land-
schaftseinheiten gegliedert. Im Raum Eschlikon sind drei verschiedenen Landschaftseinheiten vor-
handen: Die Siedlungslandschaft, die Wiesland-Ackerbaulandschaft und die waldgeprägte Mosa-
iklandschaft. Diese drei Landschaftstypen gehören alle zur Kategorie Gestaltungslandschaften mit 
den Leitzielen ordnen, gestalten, aufwerten und anbinden. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Merkmale und Potentiale dieser drei Landschaftstypen beschrieben (vgl. Tabelle 7). 

Landschafts-
einheit 

Beschreibung 

 
Si

ed
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n
g

sl
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d
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h
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Merkmale: � Repräsentative Bauten 

� Altstädte und historische Quartiere (ISOS-Objekte) 

� Stadtplätze, Grünanlagen und Parks, innerstädtische Erholungsgebiete 

Potentiale: � Gestaltete Grün- und Freiräume innerhalb und in unmittelbarer Umge-
bung der Siedlungen (Qualitative Innenentwicklung) 

� Naturnahe Gestaltung und/oder extensive Pflege von Aussenräumen, 
Gärten, Spielplätzen, Friedhöfen, Parkanlagen 
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Landschafts-
einheit 

Beschreibung 

� Verdichtungspotential mit der Chance zur Klärung der Zentrenstruktur 
und zum Identitätsgewinn 

28
 

W
ie
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d
-A

ck
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b
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n

d
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h
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Merkmale: � Sanfte Hügellandschaft 

� Aussichtslagen 

� Vielfältiges landwirtschaftliches Nutzungsmuster 

� Obstwiesen um die Siedlungen 

� Relikte früherer Ackerterassen 

Potentiale: � Gestaltung der offenen Landschaft als starken, ausgleichenden Raum zu 
den Siedlungs- und Verkehrsachsen 

� Bachläufe zum strukturierenden Landschaftselement mit Vernetzungs-
funktion entwickeln (Renaturierung, Aufwertung) 

� Wälder als Lebensraum für Wildtiere und Trittsteine im Vernetzungssys-
tem entwickeln (bspw. Waldrandaufwertungen, Nutzungskonflikte lö-
sen) 

� Erholungsbezogene und ökologische Vernetzung (Minderung der Barri-
erewirkung der Siedlungs- und Verkehrsachsen) 

 
W
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Merkmale: � Abwechslungsreiche Topographie, bewegtes Relief 

� Charakteristisches Wald-Offenland Muster mit grossen Waldinseln vor-
wiegend an Hügelkuppen 

� Vielfältige und naturnahe Landschaftselemente 

� Orte der Ruhe 

� Traditionelle Siedlungsstruktur 

Potentiale: � Einbettung der Bauten und Anlagen in die bäuerliche Landschaft (Topo-
graphie, Architektur, Materialisierung, Gartengestaltung) stark gewich-
ten 

� Siedlungsnahe Erholungsgebiete gestalten 

� Siedlungsbegrenzung und Sensibilisierung für Einbettung der Bauten 
und Anlagen in die Landschaft 

Tabelle 7 Landschaftseinheiten gemäss AP Wil [9] 

3.2.2 Entwicklungsstrategie Eschlikon 

In der Entwicklungsstrategie der Gemeinde Eschlikon [10] sind verschiedene übergeordnete Ziele 
definiert: 

� Wohnqualitäten sollen erhalten und weiterentwickelt werden. Ausgewählte Quartiere können 
verdichtet werden. 

� Die Angebotsbreite soll in allen Dimensionen ausgebaut werden. Dies beinhaltet die Themen 
Wohnen, Einkaufen, Freizeit und Mobilität. Ein dichteres Wohn- und Versorgungsangebot am 
Bahnhof, im Ober-/Mitteldorf und in Wallenwil sollen die Voraussetzungen für die Fuss- und 
Velomobilität verbessern und die ÖV-Nutzung fördern. 

� Die lokale Produktion und das Unternehmertum soll ins Dorfleben integriert werden. Die Flä-
chen rund um den Bahnhof werden entwickelt und es entsteht Raum für die Ansiedlung von 
Unternehmen. Produktionsflächen der Landwirtschaft werden im Siedlungsgebiet zugunsten 
einer kompakten Siedlungsentwicklung reduziert. 

� Eschlikon soll sich in der Region als Mobilitätsdrehscheibe mit guten Verbindungen nach Win-
terthur und in die Region positionieren. 
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Aus diesen Zielen ergeben sich räumlich konkrete Potentialgebiete (vgl. Abbildung 5): 

� Risperg: Spezielle Wohnformen – Neue und bekannte Wohnformen: Wohnen im Reihenhaus-
quartier, Wohnen im Garten, Mehrgenerationenwohnen 

� Bahnhofsumfeld: Mobilitätshub – Mobilitätsdrehscheibe 

� Untere Mettlen / Ried: Transformation zu Wohnen im Zentrum, Mehrgenerationenwohnen, 
Arbeiten, Einkaufen, Gastronomie und Freizeit. 

� Bahnhofstrasse: Neugestaltung, Aufwertung, Entwicklung 

� Regi – Mitteldorf: Transformation zu Wohnen im Zentrum, Mehrgenerationenwohnen, Arbei-
ten, Einkaufen, Gastronomie und Freizeit. 

� Oberdorf: Dorfkern soll erneuert und ergänzt werden mit Wohnen im Zentrum, Mehrgenera-
tionenwohnen, Arbeiten, Einkaufen, Gastronomie und Freizeit. 

� Blumenau: Ersatz mit neuen Wohnformen – Wohnen im Reihenhausquartier, Wohnen mit Vor-
zone 

� Wallenwil: Ersatz mit neuen Wohnformen – Wohnen im Reihenhausquartier, Wohnen mit Vor-
zone 

� Winterthurerstrasse: Arbeitsplatzgebiet – Weiterentwickeln mit KMU-Typologien "Wohnen 
im Gewerbegebiet" 

� Winkelwies: Arbeitsplatzgebiet – Weiterentwickeln mit KMU-Typologien "Wohnen im Gewer-
begebiet" 
 

Die Nutzung der verschiedenen Gebiete insbesondere der Neubaugebiete sind im kommunalen 
Richtplan [11] definiert. 

3.2.3 Masterplan Sirnach 

Der Masterplan der Gemeinde Sirnach [12] beinhaltet keine relevanten Informationen, welche für 
die Beurteilung der Entwicklungsziele massgebend sind. 
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3.3 Schutzgebiete 

In Abbildung 6 werden die für den Bearbeitungsperimeter relevanten Schutzzonen gezeigt. 

 

Abbildung 6 Schutzzonen im Bearbeitungsperimeter, B+S AG 

3.3.1 Ortsbildschutzgebiete 

Die historischen Dorfkerne von Eschlikon, Wallenwil und Hurnen sind im kantonalen Richtplan als 
Ortschutzgebiete aufgeführt. Gemäss kantonalem Richtplan (Planungsauftrag 1.10 A) gilt [4]: "Die 
erhaltenswerten Ortsbilder sind in Erscheinung, Substanz und Struktur zu schützen, zu pflegen 
und zu gestalten. In den Ortsbildschutzgebieten sind Eingriffe in die bestehende Bausubstanz mit 
strengem Massstab zu beurteilen. Ergänzende Neubauten haben sich in die Struktur einzufügen." 

Die Ortsbildschutzgebiete wurden in die zwei Kategorien "besonders wertvoll" (für Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung) und "wertvoll" (für Ortsbilder von regionaler Bedeutung) eingeteilt. Die 
historischen Dorfkerne von Eschlikon, Wallenwil und Hurnen gehören zur Kategorie "wertvoll" und 
sind von regionaler Bedeutung. 

3.3.2 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

Der Bearbeitungsperimeter enthält keine im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) eingetragene Ortsbilder von nationaler Bedeutung. 

3.3.3 Schutzzonen ausserhalb der Bauzone 

Die Schutzzonen ausserhalb der Bauzonen sind in der kommunalen Nutzungsplanung [13] fest-
gelegt. Die Schutzzonen sind unterteilt in Landschaftsschutzzonen, Naturschutzzonen, Natur-
schutzzonen im Wald, Gewässer und Naturschutzzone im Gewässer. Im Bearbeitungsperimeter 
sind die meisten Schutzzonen Landschaftsschutzzonen, gefolgt von Gewässern. Das von der mög-
lichen Entlastungsstrasse betroffene Schutzgebiet ist eine Landschaftsschutzzone mit der Num-
mer 51. Weitere Informationen sind nicht öffentlich ersichtlich. 
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3.3.4 Vernetzungskorridore 

Als Vernetzungskorridore sind Gebiete mit Vernetzungsfunktion im kantonalen Richtplan ausge-
wiesen. Gemäss KRP gilt [4]: 

� Gebiete mit Vernetzungsfunktion unterstützen die Wanderung von Tieren und die Ausbrei-
tung von Pflanzen. Sie tragen zur Arterhaltung sowie zur Steigerung der Vielfalt bei. Das 
Vernetzungssystem ist zu erhalten und wo nötig durch geeignete Massnahmen zu verbes-
sern. (Planungsgrundsatz 2.5 A) 

� Das Neuanlegen von Hecken, das Öffnen eingedolter Bäche, sowie weitere die Vernetzungs-
funktion dieser Gebiete fördernde Massnahmen sind prioritär zu unterstützen. (Planungs-
grundsatz 2.5 B) 

� Bauliche Eingriffe dürfen die Vernetzungsfunktion nicht erheblich beeinträchtigen. Landwirt-
schaftszonen mit besonderen Nutzungen (Art. 16a Abs. 3 RPG) sind nur in Ausnahmefällen 
zugelassen. (Festsetzung 2.5 A) 

3.3.5 Grundwasserschutzzonen 

Die Grundwasserschutzzonen sind durch den Kanton (Amt für Umwelt, Thurgau) festgelegt. Sie 
schützen das als Trinkwasser genutzte Grundwasser vor Verschmutzungen. Sie werden in 3 Kate-
gorien unterteilt: Fassungsbereich (Zone S1), engere Schutzzone (Zone S2) und weitere Schutz-
zone (Zone S3). 

In der Zone S3 gelten folgende Nutzungseinschränkungen: keine Ausbeutung von Kies, keine De-
ponien, keine industriellen und gewerblichen Betriebe, von denen eine Gefahr für das Grundwas-
ser ausgehen könnte und keine Einbauten unter den höchsten Grundwasserpegel. 

In der Zone S2 gelten zusätzlich zu den Bestimmungen der Zone S3 folgende Einschränkungen: 
Bauverbot, keine Grabungen und Terrainveränderungen, keine Tätigkeiten, die das Trinkwasser 
quantitativ oder qualitativ beeinträchtigen könnten, keine mobilen und persistenten Pflanzen-
schutzmittel, kein flüssiger Hofdünger. 

Die Grundwasserschutzzonen im Bearbeitungsperimeter sind im inneren Bereich der Zone jeweils 
der Kategorie Zone S2 und im äusseren Bereich der Zone S3 zugeordnet. 

3.3.6 Gewässerschutzbereiche 

Die besonders gefährdeten Gewässerschutzbereiche werden von den Kantonen ausgeschieden. 
Gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) werden verschiedene Bereiche unter-
schieden: Die Gewässerschutzbereiche (A) und die Zuströmbereiche (Z). Der Gewässerschutzbe-
reich Au umfasst nutzbare unterirdische Gewässer sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Rand-
gebiete. Dabei muss das Wasser in einer Menge vorhanden sein, dass eine Nutzung in Betracht 
fallen kann und die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung an Trinkwasser einhält [Ge-
wässerschutzverordnung GSchV]. 

Im Gewässerschutzbereich ueB (übriger Bereich) befindet sich alles, was weder in einem A- noch 
Z- noch S-Bereich ist. 

3.3.7 Moorlandschaften 

Als Moorlandschaften bezeichnet man in besonderem Masse durch Moore geprägte naturnahe 
Landschaften, die auch andere bemerkenswerte Natur- und Kulturelemente beherbergen [Bun-
desamt für Umwelt]. Ausserdem stellen sie für verschiedene Tier- und Pflanzenarten die letzten 
verbliebenen Lebensräume dar.  

Im Bearbeitungsperimeter sind keine dieser Moorlandschaften (Flachmoore oder Hoch- und 
Übergangsmore) von nationaler Bedeutung vorhanden. 
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3.3.8 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) 

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) beinhaltet die wertvollsten 
Landschaften der Schweiz, mit dem Ziel, die landschaftliche Vielfalt der Schweiz zu erhalten. Die 
charakteristischen Eigenheiten dieser Landschaften sollen bewahrt werden [Bundesamt für Um-
welt]. 

Das BLN-Gebiet Hörnli-Bergland grenzt im Westen an den Bearbeitungsperimeter. Es betrifft je-
doch den Bearbeitungsperimeter nicht mehr. 

3.3.9 Wildtierkorridore 

Wildtierkorridore sind feste Routen, auf denen sich Wildtiere grossräumig bewegen. Die Wildtier-
korridore von überregionaler Bedeutung ermöglichen den Transit von Wildtieren zwischen den 
verschiedenen biogeografischen Regionen des Landes [Bundesamt für Umwelt]. 

Im Bearbeitungsperimeter sind keine überregionalen Wildtierkorridore vorhanden. Zwischen Ifwil 
und Guntershausen befindet sich eine regionale Verbindungsachse des Vernetzungssystems 
Wildtiere. 

3.4 Geologie und Boden 

3.4.1 Geologie 

Die Linienführung A1/A2 verläuft von Osten nach Westen gemäss geologischer Karte [13] über-
wiegend im Bereich von Moränenschichten und quert einen zwischen Sonnhalde und Schalewin-
kel ca. NNE-SSW verlaufenden Moränenwall. Weiter östlich fällt das Gelände zu einem Tiefstpunkt 
ab und verläuft hier nördlich eines Weihers im Wiesental. Der Weiher stellt eine mit Wasser geflu-
tete ehemalige Lehmabbaustelle (Ziegeleiproduktion) dar. Hier stehen nach der geologischen 
Karte [13] feinkörnige, tonig-siltige Seeablagerungen an (vgl. Abbildung 7). 

Geotechnische Beurteilung: 

� Moräne/Moränenwall: Generell günstige Eigenschaften hinsichtlich Setzungsverhalten und 
Schereigenschaften; führt kein bedeutendes Grundwasser ausser Hang-/Schichtwasser in lo-
kalen Kies-/Sandschichten resp. -Linsen; Sickerfähigkeit ist generell eingeschränkt ausser in 
Sand- /Kieslagen. 

� Seeablagerungen generell ungünstige Eigenschaften hinsichtlich Setzungsverhalten und 
Schereigenschaften. Je nach Deckschichtart (z.B. sandig oder kiesig) und -mächtigkeit und 
bei geringen Auflasten aber wenig wirksam bis an die Terrainoberfläche. Feinkörnige Seeab-
lagerungen sind wassergesättigt aber gering durchlässig anzunehmen. 

 

 

Abbildung 7 Geologische Karte [13] 
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3.4.2 Hydrogeologie und Grundwasser 

Der gesamte Streckenabschnitt der Variante A1 befindet sich gemäss ThurGIS [13] ausserhalb von 
Grundwasservorkommen (inkl. deren Randbereiche). Die hier bei der Variante A1 im Untergrund, 
d.h. innerhalb von Moränenschichten und in den Seeablagerungen zirkulierenden Untergrund-
wässer können als Hang- und Schichtwasser typisiert werden. Sie sind demnach kaum für die 
Fassung und den Gebrauch für Trink- und Brauchwasserzwecke geeignet. Im Perimeter der Vari-
ante A1 befinden sich gemäss ThurGIS keine ungefassten und keine gefassten Quellen (vgl. Ab-
bildung 8). 

Hydrogeologische Beurteilung: 

� Die betreffende Linienführung ist aus hydrogeologischer Sicht unproblematisch. 

 

Abbildung 8 Grundwasservorkommen [13] 

Die Linienführung der Variante A1 liegt gemäss der Gewässerschutzkarte (vgl. Abbildung 6) mehr-
heitlich im übrigen Bereich (üB) und an den Streckenenden jeweils im Gewässerschutzbereich Au 
des Grundwasservorkommens im Murgtal (im Osten) resp. von Eschlikon (im Westen). 

Planerische und grundwasserschutzrechtliche Beurteilung: 

� Gemäss veralteter Wegleitung BUWAL 2002: Gewässerschutz bei der Entwässerung von Ver-
kehrswegen wird die Verletzlichkeit (Vulnerabilität) des Grundwassers (allg. Untergrundwas-
ser) im Streckenabschnitt der Variante A1 als gering bis allerhöchstens mittel eingestuft. 
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3.4.3 Gewässerkataster 

Die Linienführung der Variante A1 tangiert kein Gewässer.  

 

Abbildung 9 Gewässerkataster [13] 

3.4.4 Altlasten 

Die Variante A1 quert keinen belasteten Standort gemäss KbS (ThurGIS, [13]). Hingegen liegt die 
Variante A1 an den Streckenenden gemäss Hinweiskarte Bodenbelastung (ThurGIS, [13]) im Prüf-
perimeter der Kantonsstrasse und der Bahnlinie. Hier ist von verkehrsbedingten Belastungen 
(Schwermetalle, KW, PAK resp. Kupfer) im Boden auszugehen. 

Beurteilung:  

� Die Belastungssituation in den Böden ist Stufengerecht zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Abbildung 10 Belastete Standorte [13] 
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3.4.5 Bodenbeschaffenheit 

Nach der Bodenübersichtskarte des Kantons Thurgau [13] quert die Variante A1 Typische Böden 
und Bodengesellschaften von «R2» (Ebenen und Talsohlen mit Böden aus feinkörnigen Alluvio-
nen), «R4» (Böden aus Grundmoräne) und «R5» (Böden aus lockerer Moräne). Dies ist in Abbil-
dung 11 dargestellt. 

Bautechnische Beurteilung:  

� Der Bodentyp «R2» ist generell als durchnässt und verdichtungsanfällig zu beurteilen. Dem 
entsprechend unproblematisch sind die Böden des Typs R4 und R5 einzustufen. 

 

Abbildung 11 Bodenübersichtskarte [13] 

3.4.6 Fruchtfolgeflächen 

Die Variante A1 tangiert Fruchtfolgeflächen. Diese müssen kompensiert werden.  

 

Abbildung 12 Fruchtfolgeflächen [13] 
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3.4.7 Gefahrenkarte 

In Abbildung 13 ist die Gefahrenkarte der Gefährdung Wasser abgebildet. Der Korridor der Ent-
lastungsstrasse tangiert einen Bereich mit geringer Gefährdung von Hochwasser / Überschwem-
mung und Rutschung / Hangmuren. Im Bereich der Unterführung ist mit einer erheblichen Ge-
fährdung zu rechnen. Entsprechende Massnahmen sind Stufengerecht zu entwickeln und zu 
berücksichtigen. 

 

Abbildung 13  Gefährdung Wasser (Gefahrenkarte) [10] 

3.5 Verkehrsbeziehungen 

3.5.1 Verkehrsbeziehungen überregional 

Im Kontext der überregionalen Verkehrsbeziehungen liegt die Ortsdurchfahrt Eschlikon zwischen 
Zürich und Wil. Die Hauptverbindung zwischen Zürich und Wil ist die Autobahn A1 über Win-
terthur, welche durch den geplanten 6-Spur Ausbau (Freigabe zur Nutzung des Pannenstreifens 
bereits erfolgt) an Kapazität gewinnt und sich weiter positiv auf den überregionalen Verkehr aus-
wirkt. Eine Alternativroute führt über Turbenthal und die Bahnhofstrasse in Eschlikon. Diese Route 
ist aber vor allem vom Zürcher Oberland her eine Option und es ist auch nicht anzunehmen, dass 
sich der Verkehr durch den Bau einer Entlastungsstrasse von der Autobahn auf die Kantonsstras-
sen verlagert, insbesondere im Hinblick auf den 6-Spur-Ausbau um Winterthur. 

 

Abbildung 14  Schema der überregionalen Verkehrsbeziehungen 
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3.5.2 Pendlerbewegungen (regional) 

Das Bundesamt für Statistik hat in ihrer Strukturerhebung vom Jahr 2018 die Wohn- und Arbeit-
sorte der Personen in den verschiedenen Gemeinden erhoben und daraus eine Pendlermatrix er-
stellt [14]. In Abbildung 15 sind diese Pendlerströme dargestellt. Die Zahl beschreibt jeweils die 
Anzahl Personen, welche von ihrer Wohngemeinde (Pfeilanfang) zu ihrer Arbeitsgemeinde (Pfeil-
spitze) pendeln. Die Angaben sind nicht nach Transportmittel aufgeschlüsselt. Es wurde jedoch 
analysiert, dass im Kanton Thurgau durchschnittlich 64.6% der Pendler ein Auto benutzen (vgl. 
Tabelle 8). 

 

Abbildung 15 Pendlerströme nach oder durch Eschlikon, B+S AG 

Anteil Verkehrsmittel 

64.6% Auto 

14.3% Bahn 

8.1% Zu Fuss 

7.1% Velo 

3% Bus / Postauto 

1.4% Mofa / Motorrad 

1.5% Andere Verkehrsmittel 

Tabelle 8 Pendler nach Verkehrsmittel, Kanton Thurgau [15] 

 












































































